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Satzung für den Ruhewald Hennef vom 10.10.2011

Präambel

Aufgrund § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen
(Bestattungsgesetz – BestG NRW) vom 17. Juni 2003 (GV NRW S. 313/SGV NRW
S. 2127) in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S.
666/SGV NRW 2023) – jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung – hat der Rat der Stadt
Hennef am 10.10.2011 folgende Satzung für den Ruhewald Hennef beschlossen:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Friedhofssatzung gilt ausschließlich für den Ruhewald Hennef. Hierzu
gehören folgende Waldflächen:

a) Gemarkung Geistingen, Flur 16, Flurstück 17

b) Gemarkung Geistingen, Flur 16, Flurstück 20

Die Lage der Flurstücke ist in der anliegenden Karte dargestellt. Eine Einfriedung der
Gelände erfolgt nicht.

(2) Soweit sich aus dieser Satzung nichts Anderes ergibt, gelten die Vorschriften der
Friedhofssatzung der Stadt Hennef vom 24.10.2005 in der jeweils gültigen Fassung
mit Ausnahme der Abschnitte IV (Grabstätten) und V (Gestaltung der Grabstätten)
entsprechend auch für den Ruhewald Hennef.

§ 2

Friedhofszweck

(1) Der Ruhewald Hennef ist eine nichtrechtsfähige Anstalt der Stadt Hennef.

(2) Die Fläche dient Beisetzungen von Totenaschen im Wurzelbereich der Bäume.
Hierbei werden biologisch abbaubare Urnen mit der Asche der Verstorbenen in einer
Belegungstiefe von mindestens 0,50 m und höchstens 1,00 m, gemessen von der
Erdoberfläche bis zur Oberkante der Urne, im Wurzelbereich vorhandener oder
anlässlich der Bestattung gepflanzter Bäume eingebracht. Überurnen sind nicht
zugelassen. Alle Bäume und Naturmerkmale bleiben natur belassen. Der Wald wird
in seinem Erscheinungsbild nicht verändert.

(3) Der Ruhewald Hennef dient der Aschenbeisetzung von Verstorbenen, die bei
ihrem Ableben Einwohner der Stadt Hennef waren oder in den letzten 5 Jahren in der
Stadt Hennef gewohnt haben. Ausnahmen kann die Friedhofsverwaltung in
begründeten Einzelfällen zulassen. Aus- und Umbettungen sind nicht zugelassen.


